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Beschlussvorlage zum Gemüsejahr 2022/23 und den Folgejahren

Die Mitgliederversammlung des Vereins Solidarische Landwirtschaft 
Konstanz e.V. möge beschließen:

Das Gemüsejahr 2022/23 – und entsprechend auch das zugehörige Bezahljahr 
- wird um zwei Monate verlängert, um für die Folgejahre den Beginn des 
Gemüsejahres auf den 01. Juni zu legen.

Erläuterung:

Das Gemüsejahr 2022/23 dauert somit 14 Monate und geht vom 01. April 2022 bis
zum 31. Mai 2023. Das entsprechende Bezahljahr dauert ebenfalls 14 Monate und 
geht vom 01. Januar 2022 bis zum 28. Februar 2023.

Ab 2023 beginnt das Bezahljahr dann am 01. März und endet Ende Februar des 
darauf folgenden Kalenderjahres (12 Monate). Das zugehörige Gemüsejahr beginnt 
dann am 01. Juni und endet zum 31. Mai des darauf folgenden Kalenderjahres 
(ebenfalls 12 Monate).

So ist vor Beginn des Gemüsejahres mehr Vorlaufzeit für die Kulturen, um direkt mit
frischen und ansprechende Sorten ins Gemüsejahr zu starten.

Außerdem wird erreicht, dass die Bieterrunde in dem Jahr stattfindet, in dem auch 
das Bezahl- und Gemüsejahr starten. Dies vereinfacht die Verwaltung der Mitglied-
schaften im Verein, da diese auf das Kalenderjahr bezogen abgerechnet werden und 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Bieterrunde sind.


